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Norm

ABGB §1118 D

Rechtssatz

1) Da die Bestimmung des § 1118 ABGB dispositives Recht (MietSlg 7084, 6313, 5612 ua) ist, können die Parteien

rechtswirksam vereinbaren, daß ungeachtet des Vorliegens der Voraussetzungen des § 1118 ABGB des Mietverhältnis

aufrecht bleibe.

2) Der das gesamte Bestandobjekt betre>ende Demolierungsbescheid bildet einen Grund zur Au?ösung des Vertrages

nach § 1118 ABGB. Maßgeblich ist der im Bescheid nach außen hin erklärte Wille. Unentscheidend ist, was der

Bescheidverfasser in Wirklichkeit wollte.
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